Weshalb ermorden Mitglieder der RAF am 7. April 1977 den Generalbundesanwalt Siegfried Buback?
[image: image1.emf]Siegfried Buback kommt 1959 als Staatsanwalt nach Karlsruhe zur Bundesanwaltschaft. Dort arbeitete er mehrheitlich für die Abteilung Landesverrat. 1974 trat er dort die Nachfolge von Generalbundesanwalt Ludwig Martin an. Von da an bestand seine Hauptaufgabe darin die Taten der Roten Armee Fraktion aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Er erlangte bundesweite Bekanntheit durch seine zahlreichen Aufklärungen von politischen Äffären und Spionagefällen. Er war auch beteiligt bei den Ermittlungen zur Guillaume-Äffäre, welche Bundeskanzler Willy Brandt zum Rücktritt zwang.
Schon vor seiner Amtszeit als Generalbundesanwalt war er für die Fahndung nach führenden RAF Mitgliedern der „ersten Generation“ zuständig.

Am 7. April sass Siegfried Buback in seinem Dienstfahrzeug zusammen mit seinem Fahrer und dem Leiter der Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft. Sie waren auf dem Weg zum Bundesgerichtshof als, bei einer roten Ampel ein Motorrad mit zwei Personen neben ihnen anhielt. Eine der Personen auf dem Motorrad feuert mit einem Gewehr 15 Schüsse auf das Fahrzeug ab, wobei alle der drei Insassen tödlich getroffen wurden. Eine Gruppe, die sich „Kommando Ulrike Meinhoff“ nannte bekannte sich zu dem Anschlag. Ulrike Meinhoff war eines der Gründungsmitglieder der RAF.
Wer damals genau das Motorrad gefahren und die Schüsse abgefeuert hat, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Die drei RAF Mitglieder Christian Klar, Knut Folkerts und Brigitte Mohnhaupt wurden jedoch als Täter verurteilt. Im April 2007 schrieb der Sohn von Siegfried Buback in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, in welchem er bekannt gab, dass sich ein Informant bei ihm gemeldet habe. Dieser habe ihm glaubhaft versichert, dass weder Christian Klar noch Knut Folkerts die Schützen gewesen seine. Knut Folkerts soll zum fraglichen Zeitpunkt sogar in den Niederlanden gewesen sein. Da in Deutschland Mord nicht verjährt wurden aufgrund neuer Hinweise im Jahr 2007 zwei Ermittlungsverfahren gegen Stefan Wisniewski und Verena Becker eingeleitet. Sie beide waren ebenfalls Mitglieder der RAF.
An der Trauerfeier für Siegfried Buback lobte ihn der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt als harten Kämpfer für das Recht, die Grundordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Er habe tapfer gekämpft und die Terroristengruppe nie zur Ruhe kommen lassen. Der Grund für seine Ermordung also war, dass er für die Terrororganisation RAF zu gefährlich wurde. Er wurde als sehr guter Jurist betitelt und hatte bereits mehrere Leute aus der RAF hinter Gitter gebracht. Die Schüsse sollten nicht nur die drei getöteten Personen treffen, sonder waren auch gegen den Rechtsstaat Deutschland und seine Regierung gerichtet. Mit diesen Worten beendete Helmut Schmidt seine Rede.
Die Ermordung Siegfried Bubacks durch Mitglieder der Rote Armee Fraktion wird gemeinhin als Auftakt des Terrorjahres 1977 betrachtet.
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Abb. � SEQ Abb. \* ARABIC �1�: Der Mann Rechts ist Siegfried Buback








